
Schulgemeindeversammlung  vom 30.November 2022

Liebe Stimmbürgerinnen & Stimmbürger der Gemeinden Dägerlen – Hettlingen – Seuzach

Herzlich willkommen zur Schulgemeindeversammlung Ihrer Sekundarschule.



Schulgemeindeversammlung  vom 30.November 2022

Geschäfte vom 30. November 2022

1. Budget 2023 / Festsetzung des Steuerfusses 2023

2. Abschluss Projektierungs-/Verpflichtungskredit Lernlandschaften 
mit Fr. 70'064.05

3. Allfälliges (Anfragen gemäss Art. 17 des Gemeindegesetzes)

Informationen aus der Schule
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Weisung (findet sich in der Aktenauflage)
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Wichtigste Abweichungen zum Vorjahresbudget 

Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Element Abweichung
(in CHF 1‘000)

Begründung

Fiskalertrag 571 Höhere Einnahmen bei Steuerfuss von 16%

Zürcher Finanzausgleich -71 Tiefer für 2021 (Sek Seuzach macht keine Abgrenzung)

Interne und externe Sonderbeschulung -122 Höhere Kosten für Deutsch als Zweitsprache (Ukraine) und mehr externe 
Sonderschüler (inkl. Sportschule)

Abschreibungen und Finanzaufwand -105 Höhere Abschreibungen und Zinszahlungen durch geplanten Neubau und 
Schuldenaufnahme

Pausenplatzentwässerung -65 Zur Vermeidung weiterer Wasserschäden im Trakt 3

Containerrückbau -23 Erfolgt im Jahr 23 (enthalten im Verpflichtungskredit „Container Lernlandschaften“)

Öl- und Strompreise -34 Höhere Heizöl- und Strompreise

Digitale Leitung -36 Anstellung Digitale Leitung (teilweise kompensiert durch die Aufhebung der zweiten 
Schulleitungsstelle)

Schulgeld Welsikon/Eschlikon 51 Mehr Schulgeld aufgrund steigender Schülerzahl

Mittelschulbeiträge -58 Mehr Mittelschüler erwartet

Übrige Abweichungen -11

Abweichung total 97 Tieferer Aufwandüberschuss als im Budget 22

Hinweis: der Regierungsrat hat nach der Verabschiedung des Budgets entschieden, 2023 auf kantonalen Löhnen einen Teuerungsausgleich von 3.5% zu gewähren. 
Da das Budget gemäss Kantonsvorgabe mit 1.1% Teuerung gerechnet wurde, entstehen dadurch gebundene Mehrausgaben in der Höhe von rund CHF 95‘000.
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6’497 
(+571)

90 
(-2)

889 
(-4)

Betrieblicher Ertrag
Total 7’476 (+570)

Fiskalertrag
Entgelte
Transfererträge

Übersicht Kostenarten betriebliche Tätigkeit
(in CHF 1‘000)

Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

1’095
(+201)

1’251
(+47)

369
(+80) 3’305

(-38)

347
(+58)

1’228
(+122)

486
(-40)

192
(+17)

5’557
(+118)

Betrieblicher Aufwand
Total 8’272 (+447)

Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Transferaufwand

Kantonale Löhne
Beiträge Mittelschulen
Beiträge Sonderschulen
Weitere Beiträge (Musik, Sozialarbeit)
Steuerbezugskosten
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Finanzierungsübersicht Budget 2023
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Finanz- und Aufgabenplan – wichtigste Erkenntnisse

 Aktuelle Konjunkturprognosen führen zu steigenden Erträgen – Steuern und 
Finanzausgleich (ab 2024)

 Unsicherheiten aufgrund aktueller geopolitischer Lage

 Wichtigste geplante Investitionen

 Lernlandschaften: Neubau Trakt V (22/23) und Umbau Trakt I (23/24), 
CHF 4.8 Mio. (Stand heute, mehrheitlich teuerungsbedingt höher als 
ursprünglicher Kredit von CHF 4.5 Mio.)

 Ersatz Heizung (24/25): rund CHF 1 Mio., inkl. Projektierung

 Aufnahme von Fremdkapital in der Grössenordnung von CHF 3.5 Mio.

 Steuerfuss noch stabil, der Wegfall unseres Solidaritätsbeitrags (2%) auf 
Budget 2024 zeichnet sich ab
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Finanz- und Aufgabenplan – Erfolgsrechnung

Quelle: Finanz- und Aufgabenplan 22-26,  Swissplan

 Rechnungsergebnis 22 vermutlich  
besser als budgetiert durch höhere 
Erträge, aber noch immer stark 
negativ

 Budget 23 belastet durch 
Ausgabenwachstum und Reduktion 
Finanzausgleich (siehe 
vorhergehende Folien)

 Gegen Ende der Planungsperiode 
zeichnet sich eine rote 0 ab, vor 
allem durch steigenden 
Finanzausgleich

 Finanzausgleich wird nicht 
abgegrenzt und verstärkt die 
Aufwand- und Ertragsüberschüsse
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Finanz- und Aufgabenplan – Haushaltssaldo

 Haushaltsdefizit von CHF 6.2 Mio., 
kumuliert über die Planungsperiode 
aufgrund hoher Investitionen

 Dafür: kumulierter 
Haushaltsüberschuss von CHF 4.5 
Mio. in den vergangenen 5 Jahren

 Typisches Bild für Schulgemeinden

 Führt zu relativ geringer 
Nettoschuld/ Einwohner von CHF -42

Quelle: Finanz- und Aufgabenplan 22-26,  Swissplan
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

Finanz- und Aufgabenplan – neues Selbstfinanzierungsziel

Quelle: Finanz- und Aufgabenplan 22-26,  Swissplan

Ergebnis und Selbstfinanzierung

Zielbandbreite Selbstfinanzierungsanteil 
(5-10% von laufenden Ertrag)

 Neues Selbstfinanzierungsziel zum 
mittelfristigen Abbau der neuen 
Schulden (Median Kt. ZH bei 11%)

 Ziel wird über die gesamte Periode 
nicht erreicht

 Aufhebung der solidarischen 
Senkung des Steuerfusses im Jahr 
2021 zeichnet sich für 2024 ab
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

1 Antrag zum Budget

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 8’297’082Fr.                

Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 1’269’310Fr.                

Zu deckender Aufwandüberschuss 7’027’772Fr.                

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 3’072’000Fr.                

Einnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.                                 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 3’072’000Fr.                

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                 

Einnahmen Finanzvermögen -Fr.                                 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Sekundarschulgemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell 

angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Sekundarschulgemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag der 

Schulpflege zu genehmigen.

 ̶   Auf Basis der für 2022 und 2023 budgetierten hohen Aufwandüberschüsse muss die Schulpflege für einen mittelfristigen Rechnungsausgleich inskünftig ein

    grosses Augenmerk auf hohe Ausgabendisziplin und angemessene Investitionen halten .

 ̶   Damit bei abnehmendem Nettovermögen gleichzeitig die Verschuldung nicht zu stark ansteigt muss die Investitionsplanung konsequent auf Notwendigkeit , 

    Höhe und Zeitpunkt hin überprüft werden.

 ̶   Für die Amortisation von Schulden müssen mittels tieferen Ausgaben auf der Aufwandseite oder höheren Einnahmen auf der Ertragsseite die Selbstfinanzierung 

    gesteigert werden. Die RPK empfiehlt, 2024 die als 'Solidaritätsbeitrag für die Gemeinde Seuzach' gemachte Steuersenkung um 2 % wieder aufzuheben.

 ̶   Der Teuerungsausgleich bei den Löhnen wurde im Budget 2023 mit 1.1 % gemäss Vorgabe der kantonalen Bildungsdirektion gerechnet. Der später kantonal

    festgelegte Teuerungsausgleich beträgt jedoch 3.5 %, was zu einer Erhöhung des Aufwandüberschusses 2023 beitragen wird.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Sekundarschulgemeinde Seuzach in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 

13.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 38’912’500Fr.              

Steuerfuss 16%

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss 7’027’772Fr.                

Steuerertrag bei 16 % 6’226’000Fr.                

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 801’772Fr.                   

Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Sascha Trüeb

Präsident Prüfungsleiter

Felix Rutz

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Schulpflege auf 16 % (Vorjahr 16 

%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 

8442 Hettlingen, 25.10.2022
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Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss
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Antrag der Sekundarschulpflege Seuzach

1. Antrag zum Budget
Die Sekundarschulpflege Seuzach beantragt der Schulgemeindeversammlung 
vom 30. November 2022, das Budget 2023 zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss
Die Sekundarschulpflege Seuzach beantragt der Schulgemeindeversammlung 
vom 30. November 2022, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 16% (Vorjahr 
16%) des einfachen Gemeindesteuersatzes festzusetzen. 

Geschäft 1: Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss
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Geschäft 2: Abschluss Projektierungskredit Lela

Beleuchtender Bericht

An der SGV vom 8.7.2020 wurde ein Projektierungskredit für die 
Ausarbeitung des Bauprojekts (Erweiterungsneubau und Umbau Trakt I) 
über Fr. 290'000.-- bewilligt. Infolge einer Projektänderung 
(Holzmodulbau anstatt Erweiterungsneubau) wurde an der SGV vom 
1.12.2021 der Projektierungskredit auf Fr. 70'000.-- (nur Umbau Trakt I) 
reduziert und bewilligt.

Aufgrund der Projektänderung wurden auch die Vorgaben an das 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) nochmals überprüft. Dabei 
zeichnete sich ab, dass der Einbau einer Liftanlage zukunftsweisend bzw. 
unumgänglich ist. Demzufolge wurde während der Projektierungsphase 
des Umbaus Trakt I die Firma HFR, Hettlingen damit beauftragt, 
Lösungsmöglichkeiten in Varianten, Vorprojekt (Phase I) und 
Kostenschätzung für einen Liftbau zu erarbeiten.
...
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Geschäft 2: Abschluss Projektierungskredit Lela

Beleuchtender Bericht, Fortsetzung

...
Nur so war es möglich, an der SGV vom 1.12.2021 die Gesamtkosten für 
den Umbau von Trakt I und den Neubau Trakt V vorlegen zu können.

An der SGV vom 8.7.2020 bzw. 1.12.2021 wurde ein Projektierungs-
bzw. Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 70'000.-- bewilligt. Dieser 
kann nun, trotz Mehraufwand betreffend Liftanbau, mit einer minimalen 
Überschreitung von Fr. 64.05 abgeschlossen werden.

Die Schulpflege der Sekundarschule Seuzach hat den Abschluss des 
Projektierungs-/Verpflichtungskredits mit Fr. 70'064.05 gemäss
beiliegender Aufstellung zuhanden der RPK und der Schulgemeinde-
versammlung genehmigt und verabschiedet.

Seuzach, 30. August 2022, die Sekundarschulpflege Seuzach
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Geschäft 2: Abschluss Projektierungskredit LeLa
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Geschäft 2: Abschluss Projektierungskredit Lela

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1

CHF 70’000.00

Kreditabrechnung CHF 70’064.05

Kreditüberschreitung CHF 64.05

2

3

8442 Hettlingen, 25.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Felix Rutz Sascha Trüeb

Präsident Prüfungsleiter

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Abrechnung des Projektierungs-/Verpflichtungskredits Lernlandschaften der Sekundarschulgemeinde 

Seuzach in der von der Sekundarschulpflege beschlossenen Fassung vom 30.08.2022 geprüft. Die Kreditabrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Projektierungskredit gemäss Schulgemeindeversammlung vom 

01.12.2021 (Verpflichtungskredit)

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Schulgemeindeversammlung, die Abrechnung des Projektierungs-/Verpflichtungskredits 

Lernlandschaften entsprechend dem Antrag der Sekundarschulpflege zu genehmigen. 

Die Prüfung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:  

- Die Projektierungsarbeiten sind abgeschlossen.

- Die Projektierung wurde gemäss den Anforderungen des Kreditantrags umgesetzt.

- Die Abrechnung stimmt mit der Buchhaltung überein.

- Die Abweichungen bei einzelnen Kreditpositionen zum Kreditantrag sind transparent, vollständig aufgelistet und nachvollziehbar. 
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Geschäft 2: Abschluss Projektierungskredit LeLa



Schulgemeindeversammlung  vom 30.November 2022

Geschäft 2: Abschluss Projektierungskredit Lela

Antrag der Sekundarschulpflege Seuzach

Die Schulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung vom 
30. November 2022 den Projektierungs-/Verpflichtungskredit mit 
Fr. 70‘064.05 abzuschliessen.
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Es sind keine Anfragen eingetroffen.

Geschäft 3: Allfälliges (Anfragen gemäss Art. 17 GG)
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o Versammlungsführung
o Rechtsmittel

o Gemeindeversammlungsprotokoll

Schluss der offiziellen Versammlung
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Gegen die gefassten Beschlüsse der Schulgemeindeversammlung 
kann innert 5 Tagen, von der Gemeindeversammlung an gerechnet, 
beim Bezirksrat wegen Verletzung von Vorschriften über die 
politischen Rechte schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben 
werden. Der Rekurs setzt voraus, dass die Verletzung der politischen 
Rechte in der Gemeindeversammlung gerügt worden ist.
Im Übrigen kann innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und die entsprechende 
Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit 
möglich, beizulegen.

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu 
tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur 
erhoben, wenn die Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos sind.

Rechtsmittelbelehrung
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Informationen aus dem Gemeindevorstand
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Es berichtet unser Schulleiter Pascal Merk.

Informationen aus dem Schulbetrieb
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Danke für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen eine gute Heimkehr und einen angenehmen 
Winter.

Wir freuen uns, Sie auch an der Schulgemeindeversammlung vom
31. Mai 2023 zu begrüssen.

Verabschiedung
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Anhang Erfolgsrechnung
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Anhang Investitionsrechnung


